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schloßener aillans, auf unsers absonderlich-bewegliches nebensuechen und
bitten, dem im Herzochtnmb Schlesien und Fürstendumb Glogaw gelegeuen
Schwibnfchen Craiß, Lehens weiß gnädigst über laßen haben: so ver-
binden wihr nuß hiegegeu iu kraft dieses unsers Revers, gebeu auch Kais.
Maytt. hiemit vollige macht und gewalt, daß dieselbe nach unsers Hern
Vatters, Gott gebe noch lange nicht erfolgendem tohdsfall, Solchen anjetso
obernanter maßen überlaßenen Schwibnfchen Craiß, ohne unser ferneres
znthnn, widerumb iu pofses nehme und Rennire.

Doch daß uach würcklicheu Zurückfall, Kays. Maytt. dero uns gedhanen
allergst. Versprechen gemäß auch gehalten sein sollen, uns entweder die
sürstl. Schwartzeubergische herschaften Newerstatt und Gimborn zu Wege
zn bringen nnd abzntretten, oder aber ahnstatt derer einmahlhnndert dauseud
Reichdahler speeies in bahrem Gelde innerhalb jähr und dach abfüren zu
laßeu. Im übrigen hat Es bey der zwischen Kays. Maytt. und unsers
Herreu Vatters gnaden oberwehnt geschloßener Aillans (Welche Wihr hiemit
genehm halten und durchgeheus approbiren) Wie auch bey der darinnen Ent-
haltenen vollenkommenen rennntiation aller und jeder von unsers Hu. Vatters
gnadeu formierten, von derselben aber nie zugestandenen praetensionen sein
unverbrüchliches Bewenden. Actum deu 28.1'edruar Ao. 1666.

Fr i der ich Chur-Priutz zu Brandenburg.

132. Abfindung der brandenburgischen Ansprüche an die
schleslschen Herzogtümer.

1686.
&amp;lt;v. Moerner, Kurbrandenburgs Staatsverträge von 1601 — 1700, Berlin 1867, Anh. S. 759, Nr. 16.)

Dieser „Satisfaktioustraktat" publiziert die Regelung der schlesischen Au-
gelegeuheit, wie sie iu dem geheimen verteidiguugsbüuduisse gegen Frankreich
vom 22. !Ilärz j&amp;lt;586 zwischen Kaiser Leopold I. und dem großen Kurfürsten ver¬
einbart war. Ls bandelt sich um die alten brandeuburgischen Ansprüche an die

Herzogtümer Lieguitz-Brieg-lVohlau und Iägerndorf. Ueber die ersteren vgl.
Nr. Das Herzogtum Iägerndorf, J52&amp;lt;* von einem Zweige der Aurliuie er-
kaufte war \623 dein wegen Parteinahme für deu lviuterköuig geächteteu Herzoge
Iohauu Georg vou Kaiser Ferdiuaud II. eutzogeu und trotz der Amnestie des
westfälischen Friedens nicht zurückgegebeu. — Der für diese Herzogtümer an
Brandenburg abgetretene Areis Schwiebus (im Fürstentums Glogau) wurde am
20/50. Juui deu kurfürstlichen Bevollmächtigten in aller Form Rechtens übergeben:
die Treulosigkeit der kaiserlichen Politik zeigt jedoch die vorhergehende Urkunde.

tretung von Gebietsteilen an seine Stiefbrüder verpflichtet wurde, die Bestätigung
zu versagen, wenn er sich verbindlich mache, den als Ersatz für die beanspruchten
Fürstentümer Jägerndorf, Liegnitz, Brieg und Wohlau an Brandenburg zu über-
lassenden Kreis Schwiebus beim Autritte seiner Regierung zurückzugeben. Der
ausgestellte Revers ist der obenstehende. Trotzdem erteilte der Kaiser jenem Testamente
die Bestätigung. lDoch ward dasselbe von Friedrich III. nicht anerkannt; die
Beteiligten wurden schon 1689 mit Geld abgefunden)


